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ERKANNTNIS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG [DER  STADT ZUG? ]

"Dass man steiff Undt Fest die Erbeinigung gegen Haus Ostereich ., die Pundtnus

mit dem könig in frankreich [Ludwig XIV. ] , auch mit dem Haus Meyland [gemeint

mit dem span . König Karl II . ] Hallten wolle , Undt bey dem Einfälltigen buoch¬

staben der allten Pündtnus sein Undt Verbleiben - allso dass man sich gegen

keinen frömbden Fürsten oder Herren m[e] her schrifftlich Verbinden sölle.

beträffendt die recreuen so soll ein Hauptmann sein angebhome Oberkeit [Ammann
(Stabführer ) und Rat der Stadt Zug?] darum begruessen Undt soll sein Verblei-

1
ben Haben, was Anno [16] 83 Zuo baden [auf der Jahrrechnung ?] dessendt halben
erkhent worden. "

1) Die gedruckten EA wissen von keinem derartigen Geschäft zu berichten.

-  Blatt 264 V und 265 leerKopie - AH 4 , 264 - 265
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